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Prüfungsreglement der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz  
(PHZ-Prüfungsreglement) 1 

(Änderung vom 17. November 2005) 

Der Konkordatsrat der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz beschliesst: 

I. 

Das Prüfungsreglement der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz (PHZ-
Prüfungsreglement) vom 6. Februar 20042 wird wie folgt geändert: 
 

Art. 16  

wird aufgehoben. 

Art. 18  

Zur Diplomprüfung wird zugelassen 
a) wer die bis zum Zeitpunkt der Anmeldung vorgeschriebenen Module im 

Rahmen der Ausbildung erfolgreich absolviert, 
b) sich fristgerecht angemeldet und 
c) die festgelegte Prüfungsgebühr bezahlt hat. 

Art. 19 Abs. 4 

4 Eine nicht bestandene Diplomarbeit kann einmal überarbeitet oder neu erarbei-
tet werden. Eine nicht fristgerecht eingereichte Diplomarbeit gilt als nicht be-
standen. 

II. 

Die Änderung tritt am 1. Januar 2006 in Kraft. Sie ist zu veröffentlichen. 
 
 Im Namen des Konkordatsrates 
 Der Präsident: Josef Arnold  
 Der Sekretär:  
 Dr. Christoph Mylaeus-Renggli 
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